
übrigt sich, den Beweis dafür anzutreten, denn niemand 
leugnet diese Tatsache.

Cohns Schlußfolgerung ist aber m. E. aus folgenden 
Gründen unrichtig: Der Begriff des Fortsetzungszusam
menhangs als Bestandteil des bürgerlichen Strafrechts 
gehört zum Überbau, der seinen Charakter durch die 
Basis erhält.

Der kapitalistische Überbau, auch sein juristischer 
Teil, ist von seiner Basis geschaffen worden, um ihr zu 
dienen und aktiv zu helfen. Somit hat auch der Be
griff des Fortsetzungszusammenhangs als Bestandteil 
des bürgerlichen Strafrechts — allgemein gesehen — die 
Aufgabe, die kapitalistische Ausbeuterordnung zu 
sichern und zu festigen und den Schutz der gesellschaft
lichen Verhältnisse und Einrichtungen, die für die Aus
beuterklasse von Bedeutung sind, zu gewährleisten. 
Diese Aufgabe hat das bürgerliche Strafrecht schlecht
hin, aber es ist selbstverständlich, daß diese allgemeine 
Aufgabe in jeder Rechtsinstitution und in jedem Rechts
begriff des bürgerlichen Strafrechts wiederzufinden ist.

Welche speziellen Aufgaben hat aber der Begriff des 
Fortsetzungszusammenhangs ?

1. Die bürgerliche Rechtslehre behauptet, daß der 
Fortsetzungszusammenhang in der Periode des Kumu
lationsprinzips zur gerechten Abgeltung geringfügiger 
Schuld diente, während heute prozessualtechnische 
Schwierigkeiten, insbesondere Beweisschwierigkeiten, 
diesen Begriff erheischten2).

a) Zunächst einige Bemerkungen zu der Verwendung 
des Begriffs in der sogenannten Periode des Kumula
tionsprinzips, da Cohn diese Behauptung der bürger
lichen Rechtslehre nicht kritisch untersucht.

Das Verbrechen in der kapitalistischen Gesellschaft ist 
ein Produkt der materiellen Existenzbedingungen der 
Menschen. Will man also die Bewegung der Verbrechen 
untersuchen, so muß man die Gesetzmäßigkeiten der je
weiligen ökonomischen Basis untersuchen, denn sie be
stimmen die Bewegung der Verbrechen.

Marx und Engels wiesen nach, daß es für die kapita
listische Gesellschaftsordnung charakteristisch ist, daß 
die Verbrechen stetig und systematisch steigen, daß
....... in dem Maße, wie der Pauperismus wächst, auch
das Verbrechen zunimmt und die Quelle des Lebens 
demoralisiert wird .. .“3).

Um das Anwachsen des Pauperismus und der Ver
wahrlosung der Jugend und somit die Ursache und zah
lenmäßige Zunahme der jährlich begangenen Verbre
chen zu verschleiern, bediente man sirii des Fortset
zungszusammenhangs. Mit Hilfe dieses Begriffes konnte 
man aus 20 Verbrechen ein einziges machen und damit 
völlig verlogene Statistiken aufstellen.

Daß mit der Anwendung dieses Begriffes eine zu 
große Strafhäufung vermieden wurde, mag stimmen. 
Aber auch das lag im Interesse der herrschenden Klasse, 
denn die Auswerfung vieler und hoher Strafen wegen 
Vermögensverbrechen — die Mehrzahl aller Verbrechen 
der kapitalistischen Gesellschaftsordnung —, die über
wiegend von Angehörigen der ausgebeuteten Massen in 
großen Städten und Fabrikgegenden beeangen wer
den4), mußte die Widersprüchlichkeit und Fäulnis dieser 
Gesellschaftsordnung an das Tageslicht bringen.

An langjährigen Freiheitsentziehungen waren die Ka
pitalisten auch gar nicht interessiert, denn sie brauch
ten diese Arbeiter zur Auffüllung ihrer industriellen 
Reservearmee. Was wäre geschehen, wenn die Kapita
listen einen Teil der Arbeiter, der beispielsweise durch 
mehrere Kartoffel- und Kohlendiebstähle oder ähnliche 
Delikte zur Befriedigung seiner notwendigsten Bedürf
nisse sich „strafbar“ gemacht hatte, zu längeren Frei
heitsstrafen verurteilt hätten? Es wäre der Fall ein
getreten, „daß bei der ersten Wiederkehr der Arbeits
nachfrage ein Mangel vorhanden wäre“5). Wenn man er
kennt, daß die Profite der Kapitalisten hauptsächlich 
davon abhängen, den günstigen Augenblick dringender
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kapitalistischen Gesellschaft, Sowjetstaat und Sowjetrecht 1948 
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4) ebenda.
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Nachfrage auszunutzen und sich so für die Periode der 
Erlahmung schadlos zu halten, dann ergibt es sich von 
selbst, daß die Kapitalisten an der Erhaltung ihrer Re
servearmee sehr interessiert sind8).

b) Die prozessualtechnischen Schwierigkeiten, die an
geblich den Begriff des Fortsetzungszusammenhangs 
fordern, bestehen für die bürgerliche Rechtslehre darin, 
daß das Gericht ohne die Annahme einer einheitlichen 
Handlung im Sinne des Fortsetzungszusammenhangs zu 
einer mühseligen Kleinarbeit verurteilt wäre, da es für 
jede Handlung, die den Tatbestand verwirklicht, eine 
besondere Strafe auswerfen und aus diesen einzelnen 
Strafen eine Gesamtstrafe bilden müßte6 7).

Unter Berücksichtigung des Begriffes des Fortset
zungszusammenhangs dagegen braucht das Gericht nur 
die Anfangs- und Endhandlungen nachzuweisen, da bei 
deren Bestrafung die nicht untersuchten Zwischenhand
lungen stets als mitabgegolten gelten. Damit verletzt 
das Gericht das Prinzip der Wahrheitserforschung. 
Diese Verletzung der Wahrheitserforschungspflicht ist 
aber keine zufällige. Sie erfolgt, weil man sich mit den 
„straffälligen Proletariern“ keine große Mühe machen 
kann und will. Einmal darum, weil in der Epoche der 
allgemeinen Krise des Kapitalismus die Bewegung der 
Verbrechen ihr „goldenes Zeitalter“ erreicht hat und die 
kapitalistische Justiz nicht mehr in der Lage ist, die 
Vielzahl der Verbrechen exakt zu untersuchen. Um die 
■vielen Verbrechen auf ein für die kapitalistische Ge
sellschaftsordnung erträgliches Maß herabzudrücken, 
muß der Justizapparat schnell und rücksichtslos in Be
wegung gesetzt werden. Diese Aufgabe könnte er nicht 
erfüllen, wenn er sich auf genaue, jedoch langwierige 
und schwierige Untersuchungen der einzelnen Verbre
chen einlassen würde. Der bürgerliche Justizapparat 
würde in der Flut der Verbrechen untergehen8).

Der Begriff des Fortsetzungszusammenhangs ermög
licht es der kapitalistischen Justiz, schnell und ohne viel 
Arbeit zu ihrem Ziel zu kommen. Es genügt, wenn man 
dem „Rechtsbrecher“ eine „strafbare Handlung“ nach- 
weisen kann; eine genaue Ermittlung der Anzahl der 
Taten ist nicht notwendig9). Man bestraft den „Rechts
brecher“ für seine „Gefährlichkeit“, die durch die nur 
vermuteten, nicht festgeste’lten, weiteren Verbrechen 
bewiesen wird. Das ist die Brücke zum Täter- und Ge
sinnungsstrafrecht.

Zum anderen aber ist das Verbrechen in den imperia
listischen Staaten eine alltägliche Erscheinung, die als 
gesellschaftliche Realität zahlreichen Angehörigen der 
herrschenden Klasse (Richtern, Staatsanwälten, Wissen
schaftlern, Polizisten usw.) den materiellen Lebens
unterhalt sichert und auf a’le Gebiete des gesellschaft
lichen Lebens einen nachhaltigen Einfluß ausübt. War
um sollte der kapitalistische Richter sich die Mühe ma
chen, die einzelnen im Fortsetzungszusammenhang ste
henden Handlungen exakt zu erforschen? Er würde doch 
nur die Feststellung machen, daß die Mehrzahl der Ver
brechen meist der materiellen Not entspringt10). An 
einer solchen Feststellung ist er aber gar nicht inter
essiert. Er ist auch nicht an der grundsätzlichen Beseiti
gung der Verbrechen interessiert, weil er nämlich dann 
für eine Beseitigung der kapitalistischen Gesellschafts
ordnung eintreten müßte.

2. Berücksichtigt man die oben festgestellte Tatsache, 
daß vor den Schranken der kapitalistischen Justiz in der 
Mehrzahl Angehörige der ausgebeuteten Klassen stehen, 
so zeigt sich die aktiv-fördernde Rolle des Fortset
zungszusammenhangs als Bestandteil des juristischen 
Überbaus im Kapitalismus an weiteren Einzelheiten: 
Normal beginnt die Verjährung mit dem Tag, an dem 
die Handlung begangen ist (§ 67 StGB). Beim fortgesetz-
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